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BFH: Anleger haben kein steuerbegünstigtes Arbeitszimmer 

23.04.2009 
 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind nicht deshalb bei den Einkünften aus Kapi-
talvermögen in voller Höhe abzuziehen, weil der Sparer seine Anlageentscheidungen aus-
schließlich im Arbeitszimmer trifft. Dieser Tenor ergibt sich aus einem Beschluss, den der BFH 
am 22.4.2009 veröffentlicht hat. Die Abzugsregelungen der § 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG gelten nicht 
nur bei „aktiven“ Einkünften, sondern auch bei Einkunftsarten, bei denen die "Nutzenziehung" im 
Vordergrund steht (BFH 27.3.2009, VIII B 184/08). Daher ist das Abzugsverbot auf die Einkünfte 
aus Kapitalvermögen mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass bei der Bestimmung des 
Mittelpunkts der gesamten betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit auf die gesamte der Erzielung 
von Einkünften dienende Tätigkeit abzustellen ist. 

Über die Anerkennung eines häuslichen Arbeitszimmers bei den Einkünften aus Kapitalvermö-
gen ist bisher höchstrichterlich noch nicht entschieden worden. Nach der Grundregel in § 9 Abs. 
1 S. 1 EStG können die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer durch die Erzielung 
von Einkünften aus Kapitalvermögen veranlasst und deshalb Werbungskosten sein. Vorausset-
zung ist, dass der Arbeitsraum so gut wie ausschließlich zur Einkünfteerzielung und nicht privat 
genutzt wird. Trotzdem sind die Aufwendungen für ein solches Arbeitszimmer nach § 4 Abs. 5 
Nr. 6b EStG grundsätzlich nur beschränkt abziehbar. Nur wenn das Arbeitszimmer den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit bildet, können die Aufwendungen 
abgezogen werden. Diese Regelung gilt sinngemäß auch für alle Überschusseinkunftsarten. 

Dem steht nicht entgegen, dass § 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG seinem Wortlaut nach auf den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit abstellt und dass im natürlichen 
Sprachgebrauch durchaus zwischen der Ausübung eines Berufs und der Verwaltung des priva-
ten Vermögens unterschieden wird. Für eine nach den Einkunftsarten unterschiedliche steuerli-
che Berücksichtigung von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer spricht nichts. Viel-
mehr ist die Abzugsbeschränkung bei den Einkünften aus Kapitalvermögen ebenso wie bei de-
nen aus Vermietung und Verpachtung mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass nicht im 
Wortsinne auf die betriebliche oder berufliche Tätigkeit, sondern in einem umfassenden Sinne 

    
    

    
    
    

Dürener Straße 295 
50935 KölnKölnKölnKöln 

 
Fon 0221/47 43 440 
Fax 0221/47 43 499 

koeln@axis.de 

Schlüterstraße 41 
10707 BerlinBerlinBerlinBerlin 

 
Fon 030/40 50 29 50 
Fax 030/40 50 29 599 

berlin@axis.de 

Heinrichstraße 155 
40239 DüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorf 

 
Fon 0211 / 43 83 56 0 
Fax 0211 / 43 83 56 11 
duesseldorf@axis.de 

    
    
    
    
    

Eine Einheit der axisEine Einheit der axisEine Einheit der axisEine Einheit der axis----BeratungsgruppeBeratungsgruppeBeratungsgruppeBeratungsgruppe    



Seite 2 

 

Axer PartnerschaftAxer PartnerschaftAxer PartnerschaftAxer Partnerschaft 
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater 

Dürener Straße 295 
50935 Köln 

Fon 0221/47 43 440 
Fax 0221/47 43 499 

info@axis.de 
www.axis.de 

 

auf die gesamte der Erzielung von Einkünften dienende Tätigkeit des Steuerpflichtigen abzustel-
len ist. 

Damit ist der Fall nicht anders zu beurteilen, als wenn ein Steuerpflichtiger seine der Einkünf-
teerzielung dienende Tätigkeit nicht nur im häuslichen Arbeitszimmer, sondern auch an anderen 
Orten ausübt oder bei denen er verschiedene Tätigkeiten ausübt und dafür ganz oder teilweise 
ein häusliches Arbeitszimmer nutzt. Damit bestimmt sich der Mittelpunkt der Berufstätigkeit nach 
dem inhaltlichen (qualitativen) Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit. Dies ist auf alle Berufs-
gruppen anzuwenden. Dabei kommt der Haupttätigkeit indizielle Bedeutung für die Beurteilung 
des qualitativen Schwerpunkts der Gesamttätigkeit zu. 

Diese Entscheidung hat im Bereich des § 20 EStG nur noch Relevanz bis 2008, da der Wer-
bungskostenabzug im Rahmen der Abgeltungsteuer entfallen ist. 
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Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 
kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 
Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 
dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


